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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Lörrach – Umwelt 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.1.1 Abwasserbeseitigung 

Wir schlagen die folgenden Änderungen 
zum Punkt 2.6.2 vor. 

Keller sind mittels geeigneter Maßnah-
men (weiße Wanne, Anbringen von Dich-
tungen) gegen sich im verfüllten Arbeits-
raum sammelndes und aufstauendes Re-
genwasser und ggf. Schichtwasser zu 
schützen.  

Die Verlegung von Dränagen um das 
Bauwerk und deren Anschluss an die öf-
fentlichen Misch -, Schmutz - oder Re-
genwasserkanäle ist nicht zulässig. Aus-
nahmen hiervon bedürfen der Zustim-
mung des Betreibers der öffentlichen Ka-
nalisation und des Landratsamtes 
Lörrach, Fachbereich Umwelt. 

 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

 
Zum Schutz des Grundwassers wurde in den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen bereits festge-
setzt, dass Bauteile unterhalb der Geländeoberflä-
che als wasserdichte Wanne auszuführen sind. 
Damit ist umgekehrt auch sichergestellt, dass die 
Keller entsprechend geschützt sind. 

Der Absatz zur Verlegung von Drainagen (Ziffer 
2.6.2 in den Örtlichen Bauvorschriften) wird ent-
sprechend der Anregung umformuliert, wobei sich 
hierdurch in den Festsetzungen inhaltlich keine 
Änderung ergibt. Es wird lediglich hinzugefügt, 
dass Ausnahmen mit den Behörden abzustimmen 
sind.  

[Die Umformulierung dient der näheren Erläuterung 
bzw. Klarstellung und hat keine inhaltlichen Ände-
rungen zur Folge.] 

A.1.2 Wasserversorgung / Grundwasser-
schutz 

Es ist kein Wasserschutzgebiet betroffen. 
Der Anschluss an die öffentliche Trink-
wasserversorgung ist über den Leitungs-
bestand gesichert. 

Grundwasserhaltung & Bauen im Grund-
wasser 

1. Für eine notwendige Wasserhaltung 
(Grund-, Sicker-, Schichtenwasser 
etc.) während der Bauarbeiten ist eine 
wasserrechtliche Erlaubnis erforder-
lich. 

2. Baukörper (z.B. Tiefgaragen, Bohr-
pfähle etc.) und Baugrubensicherun-
gen (Spundwände etc.), die zeitweise 
oder ständig in den mittleren Grund-
wasserhochstand (MHW) eingreifen, 
beeinflussen das Grundwasser und 
sind ohne wasserrechtliche Erlaubnis 
der unteren Wasserbehörde unzuläs-
sig. 

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 
Abs. 2 Nr. 1 Wasserhaushaltsgesetz 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird 
(Ziffer 4.7 im Textlichen Teil). Es wurde im Bebau-
ungsplan zudem bereits festgesetzt, dass der 
MHW durch Bauteile nicht unterschritten werden 
darf.  

[Die Aufnahme des Hinweises hat keine inhaltli-
chen Änderungen zur Folge.] 
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(WHG) und § 43 Abs. 2 Wassergesetz für 
Baden-Württemberg (WG). 

Der Antrag auf wasserrechtliche Erlaub-
nis für 1. und 2. ist beim Landratsamt 
Lörrach, Fachbereich Umwelt, rechtzeitig 
im Vorfeld zu stellen. 

A.1.3 Gewässer / Hochwasserschutz / Stark-
regen 

Die Belange im Hochwasser- und 
Starkregenrisikomanagement, ebenso 
bzgl. des Gewässerrandstreifens entlang 
des Stammbachgrabens sind vollumfäng-
lich berücksichtigt. 

 

 
Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.1.4 Klima und Boden 

Die Berechnung des Ausgleichsbedarfs 
des Schutzguts Boden ist korrekt und 
nachvollziehbar dargestellt. 
Es ergibt sich ein Ausgleichsbedarf für 
das Schutzgut Boden von 22.721 Öko-
punkten, der schutzgutübergreifend aus-
geglichen werden soll. 
Die Anrechnung der schutzgutübergrei-
fenden Ausgleichsmaßnahmen sind von 
der Unteren Naturschutzbehörde zu beur-
teilen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.1.5 Immissionsschutz 

Wir empfehlen, die Festsetzung nach Nr. 
1.8.2 Gewerbe- und Freizeitlärm um Fol-
gendes zu ergänzen: 

... aufgrund der Eigenabschirmung des 
Baukörpers oder aktiver Schallschutz-
maßnahmen wie Lärmschutzwällen oder-
wänden geringere Lärmbelastungen .... 

 

Dies wird berücksichtigt und die Festsetzung  durch 
den Halbsatz ergänzt (Ziffer 1.8.2 in den planungs-
rechtlichen Festsetzungen).   

[Die Ergänzung dient der näheren Erläuterung bzw. 
Klarstellung und hat keine inhaltlichen Änderungen 
zur Folge.] 

 

A.2 Landratsamt Lörrach – Landwirtschaft & Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020)  

A.2.1 Landwirtschaft 

Landwirtschaftliche Belange sind von 
dem Bebauungsplan nicht berührt. Des-
halb gibt es keine Bedenken und Hinwei-
se. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2 Naturschutz 

Die Aufstellung des BP Stammbachgra-
ben ist mit Eingriffen in den Naturhaushalt 
(Arten und Biotoptypen (Zerstörung Le-
bensraum), Boden (Versiegelung) und 
das Landschaftsbild (neuer Gebäude-
komplex) verbunden, so dass gem. § 1a 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

BauGB die Erarbeitung der Eingriffsrege-
lung notwendig ist. 
In dem vorliegenden Umweltbericht wur-
de der geplante Eingriff in allen Punkten 
dargelegt und ausreichende Vorschlägen 
zur Kompensation gemacht. Diese wur-
den auch im BP festgesetzt. 

A.2.2.1 § 1a BauGB wurde ausreichend Rech-
nung getragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2.2 Eintragung ins KompVZ 

Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass 
gemäß § 18 Abs. 2 Naturschutzgesetz 
übermitteln die Gemeinden die erforderli-
chen Angaben nach § 17 Abs. 6 Satz 2 
BNatSchG (Angaben zur Aufnahme in 
das Kompensationsverzeichnis), wenn 
Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB in ei-
nem Bebauungsplan festgesetzt sind o-
der Maßnahmen auf von der Gemeinde 
bereitgestellten Flächen durchgeführt 
werden. Soweit diese Maßnahmen au-
ßerhalb des Eingriffsbebauungsplans lie-
gen, sind diese in das Kompensations-
verzeichnis aufzunehmen. 

Hierfür steht den Gemeinden ein Zugang 
zu den bauplanungsrechtlichen Abteilun-
gen der Webanwendung „Kompensati-
onsverzeichnis & Ökokonto Baden-
Württemberg" unter 
http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/» 
Zugang Kommune (Bauleitplanung) zur 
Verfügung. Über diese Webanwendung 
sind die externen Ausgleichsmaßnahmen 
in das bauleitplanerische Kompensati-
onsverzeichnis aufzunehmen. Die Eintra-
gung in das bauleitplanerische Kompen-
sationsverzeichnis kann auch durch das 
hierzu von der Gemeinde beauftragte 
Planungsbüro erfolgen. Hierzu ist es 
möglich, dass ein Planungsbüro ebenfalls 
den Gemeinde-Zugang nutzt und sich un-
ter http://rips-dienste.lubw.baden-
wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/ 
apps/login.aspx?servicelD=33 für einen 
persönlichen Zugang für eine bestimmte 
Gemeinde registriert. Vor der Registrie-
rung eines Planungsbüros bedarf es hier-
zu einer formlosen Zustimmung durch die 
Gemeinde zu dieser Registrierung per E-
Mail an die LUBW. 
Nach Eintragung der externen Aus-
gleichsmaßnahmen in die bauplanungs-

 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Eintragung der externen Maßnahmen in das 
Kompensationsverzeichnis wird erfolgen. 

Die Sicherung der externen Maßnahmen über ei-
nen öffentlich-rechtlichen Vertrag wird zugesagt.  

http://wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/apps/login
http://wuerttemberg.de/rips/eingriffsregelung/apps/login
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rechtliche Abteilung des Kompensations-
verzeichnisses ist der Unteren Natur-
schutzbehörde hiervon Nachricht zu ge-
ben. 
In den zur Sicherung der plangebietsex-
ternen Maßnahmen zu vereinbarenden 
öffentlich-rechtlichen Vertrag sollte ein 
entsprechender Hinweis auf die o.a. Ver-
pflichtungen aufgenommen werden. 

A.3 Landratsamt Lörrach – Waldwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.3.1 Aus den Unterlagen zur geplanten Auf-
stellung des BP „Am Stammbachgraben" 
wird ersichtlich, dass keine forstrechtli-
chen Belange berührt werden. 

Auf den Flurstücken 13507/0, 13005/3, 
12974/0 (innerhalb des Geltungsberei-
ches) und 12771/0, 12772/0, 12774/0, 
12774/2 und 12975/0 (außerhalb des 
Geltungsbereiches) befinden sich Ge-
hölzgruppen. Diese sind kein Wald im 
Sinne des Landeswaldgesetzes, da sie 
zu schmal bzw. zu klein sind. Der Wald-
abstand nach § 4 Abs. 3 Landesbauord-
nung wird dadurch eingehalten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4 Landratsamt Lörrach – Straßen 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.4.1 Empfehlung: Der Bebauungsplan sollte 
das Ermöglichen einer Attraktivierung der 
Fahrrad-Pendlerroute (Wieseradweg) 
nicht im Wege stehen. Attraktivierung 
könnte z. B. die Verbreiterung des Weg-
es, die Trennung von Rad- und Fußver-
kehr oder die Installation einer Beleuch-
tung sein. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt teilt die Ansicht und möchte den Radweg 
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis attraktiv 
gestalten. Dies scheint jedoch in einem eigenen 
Verfahren sinnvoll, weshalb der Geltungsbereich 
den Fuß- und Radweg bewusst ausschließt. Der 
BPL „Am Stammbachgraben“ steht der Planung 
damit auch nicht entgegen.  

A.5 Landratsamt Lörrach – Gesundheit 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.5.1 Durch das Plangebiet sind laut Unterla-
gen keine Wasserschutzgebiete oder 
Grundwasservorkommen betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.2 Aufgrund bereits bestehender Lärmein-
wirkungen im Plangebiet, hervorgerufen 
durch beispielsweise B317, sind für Ge-
bäude passive Lärmschutzmaßnahmen 
empfehlenswert zu ergreifen. Passive 
Schallschutzmaßnahmen können 
Lärmeinwirkungen für Innenräume redu-
zieren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde 
auch eine schalltechnische Untersuchung durchge-
führt. Die Ergebnisse, u.a. passive Schallschutz-
maßnahmen, wurden in den Bebauungsplan als 
Festsetzungen aufgenommen (Ziffer 1.8 in den 
planungsrechtlichen Festsetzungen).  

A.5.3 Radon  
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Im Landkreis Lörrach muss aufgrund der 
geologischen Gegebenheiten mit einer 
Radonproblematik in Gebäuden gerech-
net werden. 
Radon in Häusern wird heute weltweit als 
Problem angesehen, da es mit Abstand 
das größte umweltbedingte Lungenkrebs-
risiko darstellt und nach dem Rauchen 
die zweithäufigste Ursache von Lungen-
krebs ist. Radon kann durch undichte 
Fundamente oder Keller in Häuser ge-
langen und sich in Wohnungen ansam-
meln. 
Durch die Berücksichtigung der Radon-
problematik bereits beim Bau kann von 
vornherein vermieden werden, dass Ra-
don später zu einem Problem wird. 
Weitere Informationen zu diesem Thema 
bietet beispielsweise die Homepage des 
Landkreises Lörrach: 
https://www.loerrach-landkreis.de/radon 

Dies wird berücksichtigt, indem ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen wird 
(Ziffer 4.8 im Textlichen Teil). 

[Die Aufnahme des Hinweises hat keine inhaltli-
chen Änderungen zur Folge.] 

 

A.5.4 Insgesamt bestehen gegen den Bebau-
ungsplan unsererseits keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Landratsamt Lörrach – Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.6.1 Die Stellungnahme der Abfallwirtschaft 
soll insbesondere darüber Auskunft ge-
ben, inwieweit der Planentwurf den ab-
fallwirtschaftlichen Belangen Rechnung 
trägt. Empfehlungen werden dabei u. a. 
für die Anfahrbarkeit des Planungsgebiets 
mit Entsorgungsfahrzeugen, Straßenbrei-
te, Wendemöglichkeiten, die Notwendig-
keit von Rückwärtsfahren sowie Kurven-
radien im Verkehrsraum gegeben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen und auf die 
nachfolgenden Ausführungen verwiesen.  

 

Empfehlungen:  

A.6.2 Fahrbahnen: 

Fahrbahnen müssen als Anliegerstraßen 
oder -wege 

 ohne Begegnungsverkehr grundsätz-
lich eine Breite von mindestens 3,55 m 

 mit Begegnungsverkehr grundsätzlich 
eine Breite von mindestens 4,75 m 
aufweisen. 

Durchfahrtshöhe: 

Straßen müssen eine lichte Durchfahrts-
höhe von mindestens 4 m zuzüglich Si-
cherheitsabstand aufweisen. Dächer, Äs-
te von Bäumen, Straßenlaternen usw. 
dürfen nicht in das Lichtraumprofil ragen, 

 

Der Bebauungsplan umfasst außer eines beste-
henden Fuß- und Radwegs zur (privaten) Erschlie-
ßung der Tiefgarage keine weiteren öffentlichen 
Verkehrsflächen, weshalb eine entsprechende 
Straßenplanung nicht erforderlich ist. 

Die Erschließung für die Müllabfuhr wird nach wie 
vor über die bestehende Friedrich-Hecker-Straße 
erfolgen, die mit einem Wendehammer ausgestat-
tet ist. Des Weiteren wird der neue Vorplatz für das 
geplante Pflegeheim so ausgebaut, dass dieser für 
kleinere Fahrzeuge ebenfalls als Wendeanlage 
genutzt werden kann.  
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da bei einer Kollision die Gefahr besteht, 
dass sicherheitstechnisch wichtige Bau-
elemente am Abfallsammelfahrzeug un-
bemerkt beschädigt werden. 

Einfahrten: 

Straßen müssen so gestaltet sein, dass in 
Kurvenbereichen die Schleppkurven der 
eingesetzten bzw. einzusetzenden Abfall-
sammelfahrzeuge (hier: 3-achsige Fahr-
zeuge) berücksichtigt werden. 

Wendeanlagen: 

Wendekreise/Wendeschleifen sind für 
Abfallsammelfahrzeuge dann geeignet, 
wenn sie 

 ein Wendemanöver in einem Zug er-
lauben, ohne dass der Bordstein über-
fahren werden muss; der erforderliche 
Radius ist vom Fahrzeugtyp abhängig 
(hier: 3-achsige Fahrzeuge); 

 mindestens die Schleppkurven für die 
eingesetzten bzw. einzusetzenden Ab-
fallsammelfahrzeuge berücksichtigen; 

 in der Zufahrt eine Fahrbahnbreite von 
mindestens 5,50 m haben; 

 an der Außenseite der Wendeanlage 
eine Freihaltezone von 1 m Breite für 
Fahrzeugüberhänge vorgesehen ist 
(frei von Hindernissen wie Schalt-
schränken, Lichtmasten, Verkehrs-
schildern, Bäumen und anderen festen 
baulichen Einrichtungen). 

Pflanzinseln sollen erst ab einem Wende-
kreisradius von 25 m eingeplant werden. 
Die Ränder der Pflanzinsel sollten über-
fahrbar ausgestaltet sein. 

Abfallbehälterbereitstellung: 

 Grundsätzlich muss eine für Beschäf-
tigte und Dritte sichere Abfallsamm-
lung jederzeit möglich sein. Müll darf 
nach den geltenden Vorschriften nur 
abgeholt werden, wenn die Zufahrt zu 
den Müllbehälterstellplätzen so ange-
legt ist, dass ein Rückwärtsfahren 
nicht erforderlich ist. 

 Es sollte berücksichtigt werden, dass 
die Bereitstellung der Abfallsammel-
behälter durch den Abfallerzeuger an 
einer sicher befahrbaren, öffentlichen 
Straße erfolgen muss. 

 Die Zugänge von der Fahrbahn zu den 
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Müllbehälterstellplätzen und die 
Standplätze müssen einen ebenen, 
trittsicheren Belag haben, der so be-
schaffen ist, dass er den Beanspru-
chungen durch das Transportieren 
und Abstellen von Müllbehältern 
standhält. Die Transportwege sind 
freizuhalten. 
 

A.7 Landratsamt Lörrach – Brand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.7.1 Grundsätzlich kann dem Bebauungsplan 
„Stammbachgraben" der Stadt Lörrach 
zugestimmt werden. 

Bei dem weiteren Vorgehen auch außer-
halb der im Bebauungsplan zur regelnden 
Themen würden wir uns freuen, wenn 
folgende Punkte Berücksichtigung finden: 

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung ist mit min-
destens 96 m³/h über zwei Stunden ge-
mäß den Vorgaben der DVGW „Arbeits-
blatt W 405" bereitzustellen. 

Die Löschwasserversorgung mit Hydran-
ten ist sicherzustellen. Die Hydranten sol-
len maximal in 100 Meter Abstand aufge-
stellt werden. Ebenfalls sollten Hydranten 
nicht mehr als 40 Meter von einem Ge-
bäude entfernt sein. 

Zu- und Durchfahrten für Feuerwehr 
und Rettungsdienst 

Die ggf. erforderlichen Zu- und Durchfahr-
ten sind entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen zu kennzeichnen. 
Aufstellflächen der Feuerwehr sind eben-
falls zu kennzeichnen. 
Die Flächen (Stell-, Aufstell- und Bewe-
gungsflächen) sowie die Zu- und Durch-
fahrten sind gemäß der aktuellen Fas-
sung der VwV Feuerwehrflächen des 
Land Baden-Württemberg sowie der DIN 
14090 auszuführen und zu kennzeichnen. 

Brandschutz 

Die Eintreffzeiten für die Feuerwehr wer-
den gemäß den Vorgaben „Hinweise zur 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr" im 
Land Baden-Württemberg eingehalten. 

Hochspannungsleitungen 

Bezüglich dem Bauen unter Hochspan-

Dies wird auf der Ebene des Bebauungsplans be-
rücksichtigt, indem zu den Themen Löschwasser-
versorgung, Zu- und Durchfahrten für die Feuer-
wehr und Rettungsdienst sowie Hochspannungslei-
tungen entsprechende Hinweise in den Bebau-
ungsplan aufgenommen werden (Ziffer 4.9.1, Ziffer 
4.9.2 und Ziffer 4.3 im Textlichen Teil). Eine weitere 
Berücksichtigung ist dann im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens vorgesehen. 

 

[Die Aufnahme der Hinweise hat keine inhaltlichen 
Änderungen zur Folge.] 
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nungsleitungen weißen wir bereits jetzt 
auf die Empfehlungen der Arbeitsge-
meinschaft der Leiter der Berufsfeuer-
wehren und des Deutschen Feuerwehr-
verbandes „Bauen unter Hochspannungs-
freileitungen" hin und bitten diese zur ge-
geben Zeit zur berücksichtigen. 

 

 

A.8 Landratsamt Lörrach – Baurecht (Koordination)  
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

A.8.1 Hinweise 

Verschiedenes 

Wir bitten uns über das Ergebnis der ge-
meindlichen Prüfung unserer vorgebrach-
ten Belange gem. § 3 (2) BauGB zu in-
formieren. 

 

 

Dies wird im Rahmen der Ergebnismitteilung zum 
Bebauungsplan berücksichtigt. 

A.9 Regierungspräsidium Freiburg – Abteilung Umwelt 
(Schreiben vom 16.01.2020) 

A.9.1 Zur öffentlichen Auslegung des o.g. Be-
bauungsplanes „Am Stammbachgraben" 
nimmt der Landesbetrieb Gewässer (Ref. 
53.1 und 53.2) beim Reg.-Präs. FR wie 
folgt Stellung: 

Unmittelbar an den o.g. Bebauungsplan 
„Am Stammbachgraben" grenzt die Wie-
se als Gewässer I. Ordnung. Der Lan-
desbetrieb Gewässer (LBG) beim Reg.-
Präs. Freiburg ist u.a. für die Gewäs-
serunterhaltung des Bachbettes sowie für 
den Bau und die Unterhaltung von Hoch-
wasserschutzanlagen (z.B. Dämme) ver-
antwortlich. 

Der LBG bittet um Berücksichtigung 
nachfolgender Punkte: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Auf die nach-
folgende Behandlung der Stellungnahme wird ver-
wiesen. 

  

A.9.2 Die in dem Bebauungsplan blau darge-
stellten Baugrenzen sind einzuhalten und 
dürfen nicht näher zum Gewässer Wiese 
hin verschoben werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Baugrenzen werden zum Satzungsbeschluss 
hin nicht verändert.  

A.9.3 Die rot umrandeten Flächen sind im Be-
bauungsplan als „Stellplätze" zweckbe-
stimmt. Damit dem Landesbetrieb Ge-
wässer im Hochwasserfall ungehindert 
Zugang zum Gewässerufer ermöglicht 
wird, sind diese Stellplatzflächen weder 
mit oberirdischen Garagen oder mit unter-
irdischen Tiefgaragen herzustellen und 
auch nicht zu bepflanzen. Ebenso ist die 

Dies wird nicht berücksichtigt.  

Nach telefonischer Rücksprache am 29.05.2020 
mit der Abteilung Umwelt des Regierungspräsidi-
ums Freiburg wurde klargestellt, dass der Zugang 
zur Wiese im Hochwasserfall über den parallel zur 
Wiese verlaufenden Fuß- und Radweg erfolgt und 
sich die Stellungnahme auf diesen Zugang sowie 
den südöstlichen Bereich der Stellplatzzone be-
zieht.  
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geplante Stellplatzfläche nicht zu erwei-
tern. 

Der Fuß- und Radweg „An der Wiese“ wird durch 
die Aufstellung des Bebauungsplans nicht berührt 
(dieser liegt außerhalb des Geltungsbereichs), 
wodurch der Zugang zum Gewässer nach wie vor 
gewährleistet ist. Das private Baugrundstück ist für 
die Errichtung des Pflegeheims vorgesehen, wozu 
auch die Tiefgarage gehört, deren Zufahrt im süd-
östlichen Bereich der Stellplatzzone angeordnet 
wird. Im Ernstfall ist damit ein Befahren dieser Flä-
che somit nicht möglich, war jedoch auch aufgrund 
bestehender Grünstrukturen zwischen der geplan-
ten Stellplatzzone und der Wiese nie ungehindert 
möglich.   

Der in den Bebauungsplan einbezogenen Fuß- und 
Radweg zwischen Friedrich-Hecker-Straße und 
dem Weg „An der Wiese“ wird im Zuge der Pla-
nung sogar verbreitert (Gesamtbreite 4,5 m). 
Dadurch wird für den Ernstfall eine zusätzliche 
Erschließungs- bzw. Zugangsmöglichkeit zum Ge-
wässer geschaffen.  

Das Freihalten der geplanten Stellplatzzone bzw. 
des privaten Baugrundstücks ist deshalb aus Sicht 
der Stadt für die Gewässerhaltung der Wiese nicht 
erforderlich.  

Die Stellplatzzone selbst ist zur Errichtung von 
oberirdischen, nicht überdachten Stellplätze sowie 
Tiefgaragenzufahrten vorgesehen. Garagen und 
Tiefgaragen sind in dieser Zone nicht zulässig. 
Zusätzlich sind innerhalb dieser Fläche zur Eingrü-
nung des Grundstücks, entlang der öffentlichen 
Verkehrsfläche, mindestens drei Laubbäume (s. 
Planzeichnung) zu pflanzen. Eine Erweiterung der 
Zone ist nicht vorgesehen. 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 27.01.2020) 

A.10.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren des LGRB als Träger 
öffentlicher Belange keine fachtechnische 
Prüfung vorgelegter Gutachten oder von 
Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 
Plangebiet ein ingenieurgeologisches 
Übersichtsgutachten, Baugrundgutachten 
oder geotechnischer Bericht vorliegt, lie-
gen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden 
Ingenieurbüros. 

Andernfalls empfiehlt das LGRB die 
Übernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan: 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Für das Plangebiet wurde eine geotechnische Un-
tersuchung durchgeführt, die den BPL-Unterlagen 
beigefügt und entsprechend berücksichtigt wurde. 
Eine technische Versickerung ist im Plangebiet 
nicht vorgesehen. Der Vollständigkeit wegen, wer-
den auch die hier gegebenen Hinweise des Regie-
rungspräsidiums in den Bebauungsplan aufge-
nommen (Ziffer 4.6 im Textlichen Teil). 

[Die Aufnahme der Hinweise hat keine inhaltlichen 
Änderungen zur Folge.] 
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Das Plangebiet befindet sich auf Grund-
lage der am LGRB vorhandenen Geoda-
ten im Verbreitungsbereich der Gesteine 
des Tertiärs, welche von quartärem Au-
enlehm mit unbekannter Mächtigkeit 
überlagert werden. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegange-
ner Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab-
tragung geeignet sind sowie mit einem 
kleinräumig deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist 
zu rechnen. Ggf. vorhandene organische 
Anteile können zu zusätzlichen bautech-
nischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerks-
relevant sein. 

In der ingenieurgeologischen Gefahren-
hinweiskarte von Baden-Württemberg 
sind Hinweisflächen für Massenbewe-
gungen eingetragen, die sich aus der 
Auswertung des hochauflösenden Digita-
len Geländemodells ergeben. Angren-
zend an die westliche Grenze des Plan-
gebietes ist eine solche Hinweisfläche für 
Massenbewegungen angegeben. Die La-
ge kann dem als Anhang beigefügten 
Plan entnommen werden. Über den ge-
nauen Umfang und die Aktivität der Mas-
senbewegungen ist nichts Näheres be-
kannt. Bereits kleinere Eingriffe in das 
Hanggleichgewicht (Aufschüttun-
gen/Abgrabungen vor allem im Bereich 
von Baugruben etc.) können zu einer Re-
aktivierung alter Gleitflächen bzw. zur Bil-
dung neuer Gleitflächen führen. 

Sollte eine Versickerung der anfallenden 
Oberflächenwässer geplant bzw. was-
serwirtschaftlich zulässig sein, wird auf 
das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) ver-
wiesen und im Einzelfall die Erstellung 
eines entsprechenden hydrologischen 
Versickerungsgutachtens empfohlen. 
Wegen der Gefahr einer Verschlechte-
rung der Baugrundeigenschaften sollte 
von der Errichtung technischer Versicke-
rungsanlagen (z. B. Sickerschächte, 
Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme 
zur Versickerung) in diesen Bereichen 
Abstand genommen werden. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
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grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 

A.10.2 Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.4 Grundwasser 

Zum Planungsvorhaben sind aus hydro-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.5 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen betroffen. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen und ein ent-
sprechender Hinweis in den Bebauungsplan auf-
genommen (Ziffer 4.6 im Textlichen Teil). 

[Die Aufnahme des Hinweises hat keine inhaltli-
chen Änderungen zur Folge.] 

 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Außenstelle Donaueschingen 
(Schreiben vom 13.01.2020) 
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A.11.1 Aus Sicht der Fachreferate 54.1 bis 54.4 
des Regierungspräsidiums Freiburg be-
stehen zu dem Bebauungsplan der Stadt 
Lörrach „Am Stammbachgraben", keine 
Bedenken. 

Innerhalb des Baugebiets befinden sich 
nach unserer Kenntnis keine IE- und 
Störfall-Anlagen. 

Das Ergebnis der Überprüfung mit dem 
UlS-Berichtssystem ist in der pdf-Datei im 
Anhang festgehalten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 02.01.2020) 

A.12.1 Bitte senden Sie zukünftig Benachrichti-
gungen zu Bebauungsplänen an folgende 
Adresse: Koordinierung-
pti31fr@telekom.de 

Dies wird zur Kenntnis genommen und bei nachfol-
genden Verfahren – wenn eine digitale Beteiligung 
vorgesehen ist – entsprechend berücksichtigt. 

A.12.2 Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. 
v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche 
Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten 
der Wegesicherung wahrzunehmen so-
wie alle Planverfahren Dritter entgegen-
zunehmen und dementsprechend die er-
forderlichen Stellungnahmen abzugeben. 

Zum o. g. Bebauungsplan-Entwurf neh-
men wir wie folgt Stellung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.12.3 Im genannten Planbereich befinden sich 
noch keine Telekommunikationslinien der 
Telekom. 

Zur telekommunikationstechnischen Ver-
sorgung des Planbereiches durch die Te-
lekom wird voraussichtlich die Verlegung 
neuer Kabel innerhalb und auch außer-
halb des Planbereiches erforderlich. Dies 
kann erst nach Kenntnis der letztendlich 
vorgesehenen Bebauung beurteilt wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.4 Wir machen darauf aufmerksam, dass 
aus wirtschaftlichen Gründen eine Ver-
sorgung des Neubaugebietes mit Tele-
kommunikationsinfrastruktur in unterirdi-
scher Bauweise nur bei Ausnutzung aller 
Vorteile einer koordinierten Erschließung 
sowie einer ausreichenden Planungssi-
cherheit möglich ist. Wir bitten daher si-
cherzustellen, dass 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Im vorliegen-
den Fall ist durch eine örtliche Bauvorschrift gere-
gelt, dass Niederspannungsfreileitungen nicht zu-
lässig sind. Folglich muss eine entsprechende un-
terirdische Verlegung der Infrastruktur erfolgen. 
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- für den Ausbau des Telekommunikati-
onsnetzes im Erschließungsgebiet die 
ungehinderte, unentgeltliche und kos-
tenfreie Nutzung der künftig gewidme-
ten Verkehrswege möglich ist, 

- eine rechtzeitige und einvernehmliche 
Abstimmung der Lage und der Dimen-
sionierung der Leitungszonen vorge-
nommen wird und eine Koordinierung 
der Tiefbaumaßnahmen für Straßen-
bau und Leitungsbau durch den Er-
schließungsträger erfolgt, 

- die geplanten Verkehrswege nach der 
Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage 
und Verlauf nicht mehr verändert wer-
den. 

A.12.5 Der Bauablauf ist so zu planen, dass die 
Arbeiten zur Kabelverlegung beim Niveau 
„Unterkante Bordsteinanlage" (Randstei-
ne sind gesetzt) erfolgen können (Verle-
getiefe ca. 60-80 cm ab "Oberkante Stra-
ße" bzw. „Oberkante Gehweg"). Die Ar-
beiten zur Kabelverlegung werden übli-
cherweise von der Telekom und dem zu-
ständigen Energieversorger in Koordina-
tion ausgeschrieben. Im Bauzeitenplan ist 
eine angemessene und kollisionsfreie 
Zeitspanne für die Kabelverlegearbeiten 
vorzusehen. 

Im Neubaugebiet sind in allen Straßen 
bzw. Gehwegen geeignete und ausrei-
chende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,3 m - 0,4 m für die 
Unterbringung der Kabel vorzusehen. 
Durch Baumpflanzungen darf der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung der Te-
lekommunikationslinien nicht behindert 
werden. 

Die Telekom orientiert sich beim Ausbau 
ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem 
an den technischen Entwicklungen und 
Erfordernissen. Insgesamt werden Inves-
titionen nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten geplant. Der Ausbau durch die 
Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
Dies bedeutet aber auch, dass die Tele-
kom da, wo bereits eine Infrastruktur ei-
nes alternativen Anbieters besteht oder 
geplant ist, nicht automatisch eine zusätz-
liche, eigene Infrastruktur errichtet. 

Dies wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Pla-
nungen werden mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt. 

A.12.6 Eine endgültige Entscheidung, ob das Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Plangebiet von der Telekom versorgt 
wird, steht derzeit noch aus. Wir verwei-
sen in diesem Zusammenhang auf § 77i 
Abs. 7 TKG (Diginetzgesetz). 

Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren. 

Da der Bebauungsplan nun zur Satzung beschlos-
sen werden soll, sind innerhalb des Bebauungs-
planverfahrens keine weiteren Beteiligungen ge-
plant.  

A.13 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 17.01.2020) 

Bedenken und Anregungen aus der 
eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, 
jeweils mit Begründung und Rechts-
grundlage: 

 

A.13.1 Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann 
das Verfahrensgebiet über das beste-
hende Leitungsnetz in der Friedrich-
Hecker-Straße mit Erdgas versorgt wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.13.2 Die Versorgung mit Trink- und Löschwas-
ser kann durch Erweiterung des beste-
henden Leitungsnetzes, bzw. durch An-
schluss an die bestehende Versorgungs-
leitung in der Friedrich-Hecker-Straße si-
chergestellt werden. 

Im Wassernetz steht für das Verfahrens-
gebiet ein Versorgungsdruck von ca. 5 
bar zur Verfügung. Unter Zugrundelegung 
der Technischen Regeln des DVGW-
Arbeitsblattes W 405 wird für das Plan-
gebiet eine Löschwassermenge (Grund-
schutz) von 48 m³/h für 2 Stunden zur 
Verfügung gestellt. Der Löschwasserbe-
darf für den Objektschutz innerhalb priva-
ter Grundstücke wird gemäß DVGW-
Arbeitsblatt W 405 von der für den 
Brandschutz zuständigen Stelle festge-
stellt. Die erforderlichen Löschwasser-
mengen für den Objektschutz werden sei-
tens des Eigenbetriebs Stadtwerke der 
Stadt Lörrach (Wasserversorgung) nicht 
aus dem Trinkwasserrohrnetz bereitge-
stellt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Ausführungen wurden bereits in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen (Ziffer 7 
in der Begründung).  

A.13.3 Hausanschlüsse werden nach den tech-
nischen Anschlussbedingungen der 
bnNETZE GmbH, den Bestimmungen der 
NDAV, AVBWasserV und den Maßgaben 
der einschlägigen Regelwerke in der je-
weils gültigen Fassung ausgeführt. In An-
lehnung an die DIN 18012 wird für Neu-
bauvorhaben ein Anschlussübergabe-
raum benötigt. Der Hausanschlussraum 

Dies wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen 
der Erschließungsplanung berücksichtigt. Die Pla-
nungen werden mit den Versorgungsträgern abge-
stimmt. 
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ist an der zur Straße zugewandten Au-
ßenwand des Gebäudes einzurichten und 
hat ausreichend belüftbar zu sein. An-
schlussleitungen sind geradlinig und auf 
kürzestem Weg vom Abzweig der Ver-
sorgungsleitung bis in den Hausan-
schlussraum zu führen. 

A.14 Amprion GmbH 
(Schreiben vom 18.12.2019) 

A.14.1 Im Planbereich der o. a. Maßnahme ver-
laufen keine Höchstspannungsleitungen 
unseres Unternehmens. 

Planungen von Höchstspannungsleitun-
gen für diesen Bereich liegen aus heuti-
ger Sicht nicht vor. 

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich 
weiterer Versorgungsleitungen die zu-
ständigen Unternehmen beteiligt haben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die betroffenen Versorgungsträger wurden betei-
ligt. 

A.15 Aktionsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz Oberbaden e.V. (ANUO) 
(Schreiben vom 31.01.2020) 

A.15.1 Erfreulich sind die im Sinne des Flächen-
sparens gewählten hohen Geschoss- und 
Grundflächenzahlen und die vorgesehene 
Tiefgarage. Sehr zu begrüßen ist auch 
der vorgeschriebene Freiflächengestal-
tungsplan zum Baugesuch. 

Positiv sind des Weiteren die festgesetzte 
Dachbegrünung von mindestens 50% 
und das Ermöglichen von Photovolta-
iknutzung, die energiesparende insekten-
freundliche Außenbeleuchtung und die 
wasserdurchlässige Oberflächenbefesti-
gung. 

Die innerhalb- und außerhalb des Bebau-
ungsplangebietes vorgesehenen Maß-
nahmen zur Aufwertung des Stamm-
bachgrabens unterstützen wir. 

Die Planung beachtet die Anliegen von 
Natur und Umwelt gut und es bestehen 
unsererseits keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Lörrach – Baurecht 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

B.2 Landratsamt Lörrach – Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

B.3 Landratsamt Lörrach – Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 

B.4 Landratsamt Lörrach – Verkehr 
(gemeinsames Schreiben vom 20.02.2020) 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN VON BÜRGERINNEN UND BÜRGERN 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Bürger 1 
(Schreiben vom 30.01.2020) 

C.1.1 Sicher ist es von öffentlichem Interesse, 
dass es in Zukunft genug Pflegeplätze 
gibt. Sicher ist es nicht von öffentlichem 
Interesse an diesem Standort. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die Ansicht 
wird jedoch nicht geteilt. Es wird auf die nachfol-
genden Ausführungen verwiesen. 

C.1.2 Alternativen zu diesem Standort wurden 
nicht aufgezeigt. 

Der Standort, in direkter Nähe zu bestehenden 
Pflege- und Betreuungsangeboten, eignet sich 
nach Ansicht der Stadt besonders zur Realisierung 
einer weiteren Einrichtung. Hierdurch können am 
Standort auch Synergieeffekte entstehen, da eine 
gute Ergänzung der einzelnen Angebote erreicht 
wird. Die Fläche ist bereits erschlossen und befin-
det sich in der Hand der Stadt, wodurch auch eine 
schnelle Realisierung ermöglicht werden kann. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Dringlich-
keit (neue gesetzliche Bedingungen, hohe Nach-
frage nach Pflegeangeboten) von hoher Bedeu-
tung. Der bereits seit Beginn des Verfahrens im 
Jahr 2003 zugrunde gelegte Standort zur Erweite-
rung der Einrichtungen der Gevita wurde im ge-
meinsamen Flächennutzungsplan 2022 Lörrach-
Weil am Rhein berücksichtigt und als Wohnbauflä-
che dargestellt.  

Aus den o.g. Gründen wurden keine weiteren 
Standorte aufgezeigt.  

C.1.3 Was passiert mit dem Elisabethen-
Krankenhaus nach dem Umzug ins neue 
Zentralklinikum? Hier wäre eine Nutzung 
als Altenheim zu prüfen. Die Infrastruktur 
ist vorhanden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen, hat für das 
vorliegende Verfahren jedoch keine planungsrecht-
liche Relevanz. 

Der hier gegebene Hinweis wird in die Ideensamm-
lung zur Diskussion der künftigen Nutzung des 
Elisabethen-Krankenhauses aufgenommen. 

C.1.4 Eine Aufstockung der bestehenden Ge-
bäude wurde nicht in Erwägung gezogen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Die Gebäude der Gevita sind bereits dichter und 
höher als die sonstigen baulichen Strukturen im 
wohnbaulich geprägten Ortsteil Tumringen. Eine 
weitere Erhöhung der Gebäude durch eine Aufsto-
ckung ist daher aus stadtgestalterischen und stadt-
planerischen Gründen nicht darstellbar.  

C.1.5 Ebenso sind die neuen Gebäude zu dicht 
an die bestehenden Wohnhäuser der Ei-
gentümergemeinschaften der Friedrich-
Hecker-Straße geplant. Durch eine Ver-
schiebung der geplanten Gebäude in 
Richtung Hundeplatz kann der Abstand 
vergrößert werden. Der Kinderspielplatz 
kann zwischen den neuen und bestehen-

Die erforderlichen Abstandsflächen müssen und 
können auf allen Seiten eingehalten werden. Hier-
durch ist sichergestellt, dass auch nach wie vor 
eine ausreichende Besonnung, Belichtung und 
Belüftung der angrenzenden Gebäude sicherge-
stellt ist. Zu den bestehenden Wohnlagen ist ein 
zusätzlicher Abstand bereits dadurch gegeben, 
dass öffentliche Verkehrsflächen das Plangebiet 
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den Gebäuden verbleiben. abgrenzen. Eine Verschiebung der geplanten Be-
bauung in Richtung des ehemaligen Hundesport-
vereins würde einen größeren Eingriff in das be-
stehende Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Tüllinger 
Berg“ bedeuten, was unzulässig wäre, da es dem 
Schutzzweck des LSG widersprechen würde. Dies 
ist  auch deshalb nicht gewollt, da die entspre-
chenden Flächen zur Entwicklung des Standorts 
bereitstehen. Der Kinderspielplatz kann voraus-
sichtlich (wenn die Verlagerung des Hundesports 
vollzogen wurde) nach Süden verlagert werden, 
was mit dem bestehenden LSG nicht in Konflikt 
steht und der Darstellung im FNP entspricht. 

C.1.6 Für die Zufahrt wird ein Fußgängerweg, 
der schon 30 Jahre besteht, geopfert. Der 
Verkehr für Personal und Besucher soll 
dann unter den Schlafzimmerfenstern der 
unmittelbar betroffenen Anwohner durch-
geführt werden, was eine Mehrbelastung 
für diese Mitbürger, z. B. durch von Be-
suchern und Mitarbeiter der GEVITA 
durch deren Fahrzeuge verursachten Ab-
gase, bedeutet. Wir glauben hier an eine 
„Salamitaktik" von Seiten der Stadt und 
GEVITA. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Weg an der Wiese, auf welchem 
schon seit ca. 50 Jahren für PKW Ver-
kehr bis zum Spielpatz/Hundeplatz ge-
stattet ist, soll dagegen für die Fahrrad-
Lobby beruhigt werden. Hier wäre die Be-
lastung für die unmittelbaren Anwohner 
wesentlich geringer. 

Der bestehende Fuß- und Radweg wird nach wie 
vor erhalten und nutzbar bleiben. Dieser wird ledig-
lich verbreitert, um einen Anschluss der Tiefgarage 
an die Friedrich-Hecker-Straße zu ermöglichen. Die 
Tiefgarage selbst wird mit ca. 11 Kfz-Stellplätzen 
und ca. 8 Fahrradstellplätzen errichtet, wobei es 
hier vorwiegend um die Unterbringung der Dienst-
fahrzeuge und der Mitarbeiterstellplätze geht. Stell-
plätze für Besucher werden nach wie vor entlang 
der Friedrich-Hecker-Straße angeboten, sodass 
der Zu- und Abfahrtsverkehr der Tiefgarage keine 
erhebliche verkehrliche Mehrbelastung für die di-
rekte Nachbarschaft darstellen wird. Dies wurde 
auch in der schalltechnischen Untersuchung über-
prüft. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass 
sich an den schutzbedürftigen Nutzungen in der 
direkten Nachbarschaft des Plangebiets durch die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Am Stammbach-
graben“ keine wesentlichen Erhöhungen der Beur-
teilungspegel des Verkehrslärms im Sinne der 16. 
BImSchV ergeben werden. Damit geht auch einher, 
dass eine erhebliche Belastung mit Abgasen aus-
bleibt. 

Der Weg entlang der Wiese soll als Fuß- und Rad-
weg erhalten werden. Eine regelmäßige Nutzung 
durch Kfz soll nicht möglich sein. Nach der Verla-
gerung des Hundesports ist dies in diesem Bereich 
auch nicht mehr erforderlich.  

C.1.7 Es ist schon lange ein Ärgernis für die 
Fußgänger, mit welcher Geschwindigkeit 
die Radfahrer den Weg entlang fahren. 
Nicht nur Rennradfahrer, sondern mitt-
lerweile auch Radfahrer mit ihren E-
Bikes. Erstgenannte nehmen auf Fuß-
gänger, auch Kinder sowie ältere Men-
schen aus der bestehenden GEVITA, 
keine Rücksicht, sondern verhalten sich 
rüpelhaft und rücksichtslos. Durch die Zu-
fahrt für PKW können Fahrradraser im 

Dies wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht 
Regelungsgegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplans. Der Erhalt des bestehenden Radwegs 
ist jedoch wichtiges Ziel der Stadt, um eine ver-
kehrliche Anbindung auch ohne Auto zu gewähr-
leisten.  
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Zaum gehalten werden. 

C.1.8 Was passiert nach dem demografischen 
Peak der 1960er Jahre Geborenen. Dann 
kommt Anfang der 70er Jahre die Pillen-
knick-Generation. Spätestens nach dem 
Wegsterben der 1960er Jahre Gebore-
nen, zum größten Teil bis 2045/2050, ha-
ben wir dann möglicherweise Überkapazi-
täten an Pflegeraum. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stadt Lörrach steht aktuell vor der Herausfor-
derung dringend benötigte Pflegeplätze zu schaf-
fen, da von einem starken Anstieg der Pflegebe-
dürftigen in den nächsten Jahren auszugehen ist, 
gerade weil die Geburtenstarken Jahrgänge in den 
nächsten Jahrzehnten für einen erhöhten Bedarf in 
diesem Bereich sorgen werden. Aufgrund der Aus-
wirkungen des demografischen Wandels mit einem 
immer höher werdenden Anteil älterer Menschen 
ist nicht von der Entstehung von Überkapazitäten 
auszugehen. 

C.1.9 Der Platz für Kinder wird zurückgedrängt. 
Ebenso für den Hundesportverein. 

Die Stadt wird den Spielplatz an anderer Stelle 
errichten. Für den Hundesportverein wurde an an-
derer Stelle ein Standort gefunden, sodass auch 
dieser langfristig erhalten werden kann. 

C.1.10 Für den Neubau müssen über 30 Bäume 
gefällt werden. Für die sogenannten Er-
satzflächen wurden die Gartenpächter 
vertrieben. Artenschutz wird nur für Fle-
dermäuse ausgewiesen. In den Bäumen 
leben auch Eichhörnchen. Das Eichhörn-
chen steht aber unter Artenschutz. Die 
europäische Gattung ist laut Bundesar-
tenschutzverordnung (BArtSchV) beson-
ders geschützt, da sie zu den heimischen 
Arten der Säugetiere gehört. Ebenso die 
hier lebenden Igel. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung zum Projekt 
Gevita Lörrach wurden alle planungsrelevanten 
Arten untersucht, nicht nur die Fledermäuse (siehe 
artenschutzrechtliche Gutachten von Kunz GaLa-
Plan vom 08.07.2019 und Turni vom 12.11.2018).  

Wie richtigerweise festgestellt wird, sind Eichhörn-
chen und Igel lediglich besonders geschützt nach 
BArtSchV und unterliegen nicht der strengen arten-
schutzrechtlichen Prüfung bzw. werden in dieser 
als „nicht planungsrelevante Arten“ auch nicht ge-
sondert behandelt. Beeinträchtigungen oder Stör-
wirkungen für die beiden Arten unterliegen nur der  
Eingriffsregelung. Das bedeutet, dass bei Einhal-
tung der festgelegten Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnamen sowie der vorgeschlagenen Aus-
gleichsmaßnahmen keine dauerhaften und erhebli-
chen Beeinträchtigungen für die Arten verbleiben 
dürfen. Hiervon kann im vorliegenden Fall aufgrund 
der geplanten internen und externen Ausgleichs-
maßnahmen ausgegangen werden. 

C.1.11 Lärmschutz wurde nur für das neue Ge-
bäude am Gebäude selbst berücksichtigt. 
Nicht aber für die bestehenden, unmittel-
baren Anwohner. Für den Lärm von der 
Wiesentalstraße ist zwar eine andere Be-
hörde zuständig. Doch sollten sich die be-
troffenen Institutionen miteinander abglei-
chen und zusammen eine Lösung für das 
Lärmproblem anbieten. 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Lärmschutzmaßnahmen können nur für den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans festgesetzt 
werden. Der Lärmschutz für die bestehenden Ge-
bäude kann somit nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplans sein. Für die bestehende 
Bebauung gilt der Bebauungsplan „Tumringen 
Süd“.  
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C.2 Bürger 2 
(Schreiben vom 26.01.2020) 

C.2.1 Vielen Dank für die InfoVeranstaltung am 
15.01., wobei die „Verkaufspräsentation" 
der Gevita-GL überflüssig war und besser 
für mehr Infos hätte genutzt werden kön-
nen. 

Die Notwendigkeit des Bauvorhabens ist 
nachvollziehbar, die Abholzung sämtli-
cher Bäume - darunter sehr schöne alte-
jedoch nicht. 

Die Anpflanzung von ein paar Stauden 
und Kräutern ist jedoch keine Ersatz für 
die verloren gegangene Lebensqualität 
der Anwohner, die dafür eine Menge Geld 
bezahlt haben. Ihre „Ersatzpflanzung Nä-
he Stammbachgraben" ist völlig überflüs-
sig, dort hilft die Natur sich selbst. 

Ein Großteil der Weltbevölkerung be-
schäftigt sich mit dem Thema Umwelt... 
nicht so die Stadt Lörrach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch der Weg zwischen den Grundstü-
cken Gevita - HsNr. 32 u. 34 wird über 
kurz oder lang als Parkmöglichkeit ge-
nutzt werden, was man durch Bepflan-
zung mit Bäumen (oder sie gleich stehen 
lassen, falls möglich) eventuell wird ver-
hindern können. 

 

 

 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 
Im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens 
kommt die bauplanungsrechtliche Eingriffsregelung 
zur Anwendung. Mit diesem Instrument sollen Ein-
griffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 
möglichst vermieden und unvermeidliche Beein-
trächtigungen durch landschaftspflegerische Maß-
nahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 
kompensiert werden. Grundlage für die Bewertung 
von Eingriff und Ausgleich ist die Ökokontoverord-
nung.  Diese Bewertungsmethodik wurde auch im 
vorliegenden Bebauungsplan Am Stammbachgra-
ben angewandt. In Abstimmung mit der Unteren 
Naturschutzbehörde wurden Ausgleichsmaßnah-
men entwickelt, die sich positiv auf den Naturhaus-
halt auswirken. Dazu zählen die am Stammbach-
graben geplanten Gehölz- und Staudenpflanzun-
gen sowie die Anlage einer Wiese. Diese Maß-
nahmen führen zu einer ökologischen Aufwertung 
vor allem der bisher als Kleingärten genutzten Flä-
chen. Die "Ersatzpflanzung Nähe Stammbachgra-
ben" ist nicht "völlig überflüssig", sondern zur Kom-
pensation von Eingriffen in den Naturhaushalt not-
wendig. Die Ausgleichsmaßnahmen können und 
sollen kein Ersatz für eine eventuell von Anwoh-
nern befürchtete reduzierte Lebensqualität sein. 

Um den Neubau realisieren zu können, ist die Fäl-
lung der vorhandenen Bäume und Sträucher im 
Bereich der Baugrube und des angrenzenden Ar-
beitsbereiches unumgänglich. Die vorhandenen 
Bäume außerhalb des Baufeldes bleiben erhalten, 
es werden nicht sämtliche Bäume abgeholzt.  

Es wird davon ausgegangen, dass der öffentliche 
Weg südöstlich der Friedrich-Hecker-Straße 32 
gemeint ist.  Um ein Parken auf dem Weg durch 
Bepflanzung zu verhindern, müssten die Bäume 
direkt im Wegebelag gepflanzt werden. Der Weg ist 
in diesem Bereich 4,5 m breit. Eine nachträgliche 
Pflanzung von Bäumen in versiegelte Flächen ist 
sehr aufwendig, zudem ist ein erhöhter Pflegeauf-
wand erforderlich. Die Gevita hat in diesem Bereich 
einen Vorplatz geplant, die Anlieferung soll von hier 
erfolgen. Bäume wären hierbei ein Hindernis und 
es bestünde die Gefahr, dass die Bäume verse-
hentlich umgefahren werden. Aus genannten 
Gründen ist der hier gemachte Vorschlag nicht 
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Alles in Allem, die Anlage wird laut Plan 
sehr ansprechend aussehen, aber die 
Rücksicht auf die Nachbarschaft fällt hier 
völlig unter den Tisch. Das sollten Sie 
vielleicht berücksichtigen, auch wenn's 
ein paar Euro mehr kostet. 

praktikabel.  

 
Im Rahmen des Bebauungsplans wurden die ver-
schiedenen Belange in die Abwägung eingestellt. 
Dazu zählen auch die Belange der Nachbarschaft. 
So können die erforderlichen Abstandsflächen all-
seitig eingehalten werden und es wurden verschie-
dene Gutachten erstellt (Artenschutz, Lärm-
schutz).Neben der formellen Planauslage während 
der Offenlage wurde zusätzlich eine Anwohnerin-
formationsveranstaltung organisiert, um die direkte 
Nachbarschaft zu informieren. Nach Betrachtung 
aller Belange eignet sich der Standort zur Erweite-
rung des Betreuungsangebots sehr gut, weshalb 
die Stadt an der Realisierung des Projekts festhal-
ten möchte. 

 


